
Grundsätze Landwirtschaft 

 

Monokulturen sind nicht vereinbar mit der "guten fachlichen Praxis"  
 

 

Die Landwirtschaft hat neben den Anforderungen, die sich aus den für die Landwirtschaft geltenden 

Vorschriften und § 17 Abs. 2 des Bundes- Bodenschutzgesetzes ergeben, insbesondere die folgenden 

Grundsätze der guten fachlichen Praxis zu beachten:  

 Bei der landwirtschaftlichen Nutzung muss die Bewirtschaftung standortangepasst 

erfolgen und die nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und langfristige Nutzbarkeit der 

Flächen gewährleistet werden. 

 Vermeidbare Beeinträchtigungen von vorhandenen Biotopen sind zu unterlassen. 

 Die Vernetzung von Biotopen erforderlicher Landschaftselemente ist zu erhalten und 

nach Möglichkeit zu vermehren. 

 Die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum Pflanzenbau zu stehen 

und schädliche Umweltauswirkungen sind zu vermeiden. 

 Auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf Standorten mit 

hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten ist ein Grünlandumbruch zu 

unterlassen. 

 Die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora) darf nicht über das 

zur Erzielung eines nachhaltigen Ertrages erforderliches Maß hinaus beeinträchtigt 

werden. 

 Eine schlagspezifische Dokumentation über den Einsatz von Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteln ist nach Maßgabe des landwirtschaftlichen Fachrechts zu 

führen. 

 


